
Ausschreibung zum 

                     2. WindparkRadCross Lüderitz 
 

 

 
 

 

 

 

 

Veranstalter  :  Ortschaft Lüderitz 

Ausrichter  :  Lüderitzer Vereine und SC Demker ´95 e.V.  

Ort             :  Lüderitz Sportplatz - Akazienweg          

Termin   :  Sonntag, den 26. August 2018 

Beginn           :  ab 11.00 Uhr 
 

Der erfolgreiche Start des WindparkRadCross im vergangenen Jahr mit 45 
Teilnehmern und viel Spaß sowohl für die Teilnehmer als auch für die Organisatoren, 
Ausrichter und Sponsoren verlangt nach einer Fortsetzung des Radsportwettkampfes 
nach unserer Laufveranstaltung.    
 
Programm 

09:00 bis ca. 12:00    Windparklauf  
 
 
 
  
 
 
11:00 Uhr Darbietungen der Kinder des Kindergarten und der Grundschule 
 
Kaffee und Kuchen des Fördervereins der Grundschule Lüderitz  
Allerlei vom Grill der FFw Lüderitz  
 

im Anschluß an die Laufveranstaltung findet das Mountainbike-Radrennen statt 

12:45 Uhr Begrüßung  
13:00 Uhr     Start Windparkradcross Pokalrennen (42 km 4- Runden)  
13:15 Uhr     Start Rennen um den Lüderitzer Bergpreis (21 km – 2 Runden) 
13:20 Uhr Start Jedermannrennen 10,5 km  
15:00 Uhr Siegerehrungen der Radrennen  

 



Anmeldungen:  Online-Anmeldung über 

   www.elbe-ohre-cup.de/Veranstaltungen/ WindparkRadCross 

Lüderitz/ oder an Bernd Ebert Damaschkeweg 9 39517 
Tangerhütte OT Demker Tel.: 039365/41122                                  
Mail: info@elbe-ohre-cup.de  

Anmeldefrist:   Meldungen bitte bis zum 24. August 2018  unter Angabe von 
Name, Vorname, Geburtsjahr, Verein, Straße, Hausnummer, 
PLZ, Wohnort und Wettkampfstrecke 
Nachmeldungen am Wettkampftag sind bis 09:45 Uhr möglich  

 
 

Organisationsbeitrag :    bei Anmeldung   bis 23.08. ab dem 24.08. 
 
    Windparkradcross   15,00 €  18,00 € 

Lüderitzer Bergpreis 12,00 €  15,00 € 
                           Jedermannrennen    5,00 €    8,00 € 
  

 
Es erfolgt keine postalische Anmeldebestätigung. Bei Angabe der E-Mail-Adresse 
erfolgt eine elektronische Meldebestätigung. Im Internet wird die Liste aller gemeldeten 
Teilnehmer veröffentlicht.  
Die Zeitmessung erfolgt durch die EPZ GbR mit einem gestellten Chip. Mit den 
Startunterlagen erhalten sie eine Startnummer, in der der Chip integriert ist. Die 
Startnummer ist mittels Kabelbinder am Lenker so zu befestigen, dass die 
Startnummer von vorn lesbar ist. Die Startnummern mit Chip ist nach der Zieldurchfahrt 
in die bereitgestellten Rückgabeboxen zu legen. Es wird keine Leihgebühr auf den 
Chip bzw. die Startnummer erhoben. Wird die Startnummer mit Chip am 
Veranstaltungstag nicht unbeschädigt wieder zurückgegeben, ermächtigt der 
Teilnehmer den Veranstalter, zusätzlich den Kaufpreis des Chips i.H.v. 20 EUR dem 
Teilnehmer in Rechnung zu stellen. 

Ausgabe der Startunterlagen 

Die Ausgabe der Startunterlagen findet am Wettkampftag ab 11:00 Uhr im 
Organisationbüro im Start-/Zielbereich auf dem Sportplatz Lüderitz am Akazienweg 
statt.  An der Infotafel befindet sich eine Teilnehmerliste, auf der jede(r) Teilnehmer(in) 
seine Startnummer finden kann. Dort erhalten Sie alle Unterlagen, welche Sie für einen 
erfolgreichen Start benötigen (Startnummer mit Transponder, Hinweise).    

Die Startnummer ist mittels Kabelbinder am Lenker so zu befestigen, dass die 
Startnummer von vorn lesbar ist.. Veränderungen der Startnummer führen zur 
Disqualifikation. Sponsorenlogos sind nicht zu verdecken. 
Umkleide und Duschmöglichkeiten befinden sich in der Sporthalle der Ortschaft 
Lüderitz in unmittelbarer Nähe des Start-/Zielbereiches. 

 

 



Verpflegung während des Wettkampfes: 

Auf der Radstrecke ist am Kilometer 5 ein Verpflegungspunkt eingerichtet, an dem 
Getränke (Wasser, Tee, Cola, alkoholfreies Bier) und Obst gereicht wird. Eine 
umfangreiche Versorgung erwartet Sie im Zielbereich auf dem Sportplatz. 

 

Wertungen und Ehrungen der Radwettbewerbe 

Gewertet wird die Platzierung männlich und weiblich der einzelnen Strecken insgesamt 
und die Platzierung in der folgenden Altersklasseneinteilung 2018:  

Altersklasse      Jahrgang von bis   

männliche und weibliche Jugend 1    2004  2005 
männliche und weibliche Jugend 2    2002  2003 
männliche und weibliche Jugend 3    2000  2001 
Männer und Frauen 1      1978  1999 
Männer und Frauen 2     1958  1977 
Senioren und Seniorinnen      älter  1957 
 

Die Sieger weiblich und männlich jedes Wettbewerbes erhalten bei der Siegerehrung 
einen dekorativen Pokal. Die Plätze 1 bis 3 weiblich und männlich jeder Altersklasse 
erhalten bei der Siegerehrung eine Urkunde. Alle Wettkampfteilnehmer erhalten eine 
Finisher-Medaille.  

Medizinische Streckenbetreuung 

Die medizinische Versorgung entlang der Wettkampfstrecken wird vom Deutschen-
Roten-Kreuz sichergestellt. Im Zielbereich steht für den Notfall ein Rettungswagen mit  
Sanitäter in Bereitschaft. 

 

Das vorliegende Reglement gilt für jeden Teilnehmer des Windparkradcross. 
Voraussetzung einer jeden Teilnahme ist die uneingeschränkte Anerkennung 

des Reglements 

(1) Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt, veranstaltungsrelevante Entscheidungen zu treffen. Dies 
beinhaltet auch eine kurzfristige Änderung, Erweiterung oder Verkürzung der Strecken im 
angemessenen Umfang. 
(2) Anordnungen des Veranstaltungs- sowie Ordnungspersonal ist zu jederzeit Folge zu leisten. Zum 
Veranstaltungspersonal zählen auch Streckenposten und Verpflegungspersonal. Bei Nichtbefolgung 
behält sich der Veranstalter eine Disqualifikation des Teilnehmers vor. Gegen Sanktionen des 
Veranstaltungs-/ Streckenpersonals kann erst nach Ende des Rennbetriebes Protest eingelegt werden. 
(3) Teilnahmeberechtigt beim Windparkradcross sind alle Männer, Frauen und Jugendliche ab dem 
Jahrgang 1999.  Alle Teilnehmer versichern mit Ihrer Anmeldung, dass keine gesundheitlichen 
Bedenken gegen eine Teilnahme am Wettbewerb bestehen. 
(4) Jugendliche der Jahrgänge 2000 – 2004 dürfen nur mit schriftlicher Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten am Lüderitzer Bergpreis oder dem Jedermannrennen teilnehmen.  
(5) Der Veranstalter empfiehlt zudem allen Teilnehmern zu prüfen, ob Ihre Versicherung für die 
Veranstaltung gültig ist. 
(6) Zur Teilnahme berechtigt sind nur Personen, die vor Startschuss den offiziellen Haftungsausschluss 
bei der Startnummernausgabe unterzeichnet haben. 



(7) Auf der Radstrecke besteht die Helmpflicht und während des gesamten Rennbetriebes. 
(8) Auf allen Strecken sind ausschließlich Fahrräder und Mountainbikes ohne zusätzlichen Antrieb oder 
andere ähnliche Hilfsmittel zugelassen. Auf allen Strecken sind Räder mit Hirschlenkern und mit 
Triathlon – und Zeitmaschinenaufsetze nicht gestattet. Alle Lenker dürfen keine offenen Lenkerrohre 
haben. Jeder Teilnehmer ist dazu angehalten, sein Fahrrad vor Fahrtantritt selbstständig auf technische 
Mängel zu überprüfen und diese ggf. zu beheben. Der Veranstalter rät, das Fahrrad vor dem Rennen 
von einem Fachmann auf Funktionstüchtigkeit überprüfen zu lassen. Der Starter(in) und das Fahrrad 
werden vor dem Betreten des Startbereiches durch Kampfrichter auf die Einhaltung der im Reglement 
vorgeschriebenen Bedingungen geprüft. Die Nichteinhaltung führt zum Ausschluss vom Wettkampf. 
(9) Jedem Teilnehmer wird empfohlen, eine Auswahl an Werkzeug beim Rennbetreib mitzuführen. 
(10) Fahrradanhänger sind im Rennbetrieb nicht zugelassen. 
(11) Eine Gefährdung von anderen Teilnehmern ist zu jederzeit auszuschließen. Der Veranstalter ist 
berechtigt, Teilnehmer, die durch undiszipliniertes Verhalten andere gefährden, von der weiteren 
Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 
(12) Es gilt zu jeder Zeit die STVO auf allen Strecken während des Rennens. 
(13) Ein Verkürzen oder Verlängern der gemeldeten Strecke während des Rennens ist nicht zulässig. 
Wer manipuliert, körperlich und/ oder technisch, wird vom Rennen ausgeschlossen. 
(14) Jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, die Startnummer mit dem Zeitnahme-transponder 
vorschriftsmäßig am Fahrradlenker zu montieren. Andernfalls kann keine korrekte Zeitnahme im 
Rennbetreib garantiert werden. 
(15) Das Abwerfen von Müll und Unrat außerhalb der gekennzeichneten Verpflegungsbereiche führt zur 
sofortigen Disqualifikation durch den Veranstalter. 
(16) Jeder Teilnehmer ist während des Rennens selbst für Verpflegung und Getränke verantwortlich. 
Der Veranstalter bietet Verpflegungsstationen entlang der Strecken an. Eine Garantie über die stetige 
Verfügbarkeit von Getränken und Speisen übernimmt der Veranstalter nicht. 
(17) Auf allen Strecken müssen Kontrollpunkte mit Zwischenzeiten passiert werden. Für Teilnehmer, 
die die Kontrollpunkte nicht passieren, erfolgt keine Wertung. 
(18) Sollte ein Teilnehmer das Radrennen vorzeitig beenden, muss er dies unverzüglich beim Rennbüro 
melden. Teilnehmer, die sich nicht ordnungsgemäß abmelden, müssen anfallende Kosten für eine 
eventuell eingeleitete Suchaktion durch den Veranstalter übernehmen. 
(19) Jede Form des Dopings ist untersagt und führt zur sofortigen Disqualifikation. Infos zur aktuellen 
Doping-Definition sind vor Veranstaltungsbeginn auf den Seiten der WADA selbstständig zu prüfen. 
(20) Bei Rücktritt, Nichtantritt oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch 
auf Rückerstattung der Startgebühr.  
(21) Nachmeldungen können nur angenommen werden, wenn das Teilnehmerlimit der Strecken mit 
Teilnehmer/innen nicht erreicht ist. 
(22) Der/die Teilnehmer/in erteilt sein Einverständnis, dass in der Anmeldung genannte Daten und die 
im Zusammenhang mit der Teilnahme am Rennen gemachten Fotos, Filmaufnahmen, Videos und 
Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungsstücken 
und Videokassetten ohne Vergütungsansprüche zu Werbezwecken genutzt werden dürfen. 
(23) Der Teilnehmer stellt den Veranstalter ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen frei, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung, insbesondere aufgrund eines Unfalls, gleich ob aus Eigen- oder 
Fremdverschulden oder sonstigem Grund, gegen den Veranstalter, deren gesetzliche Vertreter, 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen, entstehen. Dieser Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus 
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
aus außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
 

Gemäß Absatz (7) besteht Helmpflicht auf der Radstrecke und während des 

gesamten Rennbetriebes. 

 

 

 

 

 



Wettkampfstrecke 

 

 

 

 

Anreise und Parkplätze 

 


